
BUNDESMINISTERIUM FUR LANDESVERTEIDIGUNG 
Der MilizbeauftralUe 
Mag. Erwin HAMESEDER, GenMjr 

An das 
Bundesministerium für Landesverteidigung 
Abteilung Eigenlegislative 
Roßauer Lände 1 
1090 Wien 

Per Mai!: cleg®bmlv.gv.at 
Zur Info: begutachtungsvcrfahren@parlament.gv.at 

robert.brieger@bmlv.gv.at 
mario.kunasek@bmlv.gv.at 

Betreff: 
Stellungnahme zum Wchrrechtsänderungsgesetz 2019 
gern. GZ S91000/5_ELcg/2018(1) 

Wien, am 28.01.19 

Der Milizbeauftragte wurde in das offizielle Stellungnahmevcrfahren bisher nicht mit einbezogen, 
erlaubt sich nun aber, auf Ersuchen von Wehrpflichtigen des Milizstandes und wehrpolitischen 
Vereinigungen, zur ggstdl. Causa Stellung zu nehmen. 

Z" Art l-Andmmg du l17ehrgmtifI 2001 -Z. 7 ($ 10 lf?'elJ1;gmIV 
Im § 10 IF/C soll folge1lder Abs. 3 tingifiigt werden: 
,, (3) Der B"ndesminister für umdtsvtrteidigung kilIm Jiir Angehärigt des Milizstondes das Ende der Jl'7ebrpflicbt 
ouftebirbm, wmll an ibrem Verbleib ill1 Milizstond eill wicbligts militänsclm Interesse bestebt und dir Zustimmung 
des Wehrpflicbtigm gtgtbrn üt. 
Der AJljsehub daifjeweils höchs/ms flr ein Jabr und ins,gtsomt fiir MehstellS finJ Jo1m ollsgesprocbrn wtrdtn. " 

Erläuterung: 
Für Offiziere und Unteroffiziere, welche dem Bundesheer auf Grundlage eines öffentlich rechtlichen 
Dienstverhältnisses angehören, bietet § 13 Abs. 2 des Beamtcn�Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG 
1979) die Möglichkeit, bei Vorliegen eines wichtigen dienstlichen Interesses den Übertritt in den 
Ruhestand für jeweils höchstens ein Jahr und insgesamt für höchstens fünf Jahre aufzuschieben. 

Als Milizbeauftragter und Berater des Herrn Bundesministers in Milizangelegenheiten 
befürworte ich jede Maßnahme, die dazu dient, die Tätigkeit der vor allem .. freiwillig 
Beorderten" zu fördern. 

I(ontaktadresse; 
8undesministerium für landesverteidigung, euro des Milizbeauftraglen 
1090Wien 1 Roßauer Lände 11 miliz@bmTv,gv.at 1 Tel:0502011�251 70, Mobil 0664/622 1161 
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BUNDESMINISTERIUM FUR LANDESVERTEIDIGUNG 
Der Mili zbeauftragte 
Mag. Erwin HAMESEDER, GenMjr 

Begründung: 

Seite 2 zum Brief vom 28.01.19 

Die ggstdL vorgeschlagene legistische Anpassung unter Einbeziehung der Miliz würde sehr klar die 
Geschlossenheit und Einheit des Bundesheeres, das nach den Grundsätzen eines Milizsystems 
einzurichten ist, unterstreichen, ohne Unterscheidung ob Präsenz- oder Milizstand. 
Wenn meist langjährig dienende Beorderte ihr Expertcnwissen dem ÖßH über das bisherige 
gesetzliche Maß hinaus freiwillig zur Verfügung stellen, wird damit auch eine besondere 
Verbundenheit der Gesellschaft mit dem Heer dokumentiert. 

Die legistische Gleichstellung zur Verlängerung der Wehrpflicht fur einen kleinen Personenkreis von 
Spezialisten unterstreicht auch glaubhaft meine akruellen öffentlichen Bemühungen in der Thematik 
"Miliz und \Virtschaft". 

Im Zuge meiner bilateralen Kontakte mit der DBW erlangte ich davon Kenntnis, dass auch andere 
Staaten darüber nachdenken, sich die wertvolle Expertise der Reservisten (bzw. "Miliz") möglichst 
lange zu  sichern. 

Ich ersuche um Berücksichtigung meiner Anregung und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 

Ale< MiliZbe:::� 
/R� � 
(Mag. Erwin Hameseder, GenMjr) 

Kontaktadresse: 
Bundesministerium für Landesverteidigung, Büro des Mi lizbeauftraglen 
l090Wien 1 Roßauer Lände 11 mitiz@bmlv.gv.at 1 Tel :0502011(J.25170. Mobil 0664/6221161 
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